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Bekanntmachung 

 
der Erklärungen und Mitteilungen über den Erhalt von Zuwendungen nach dem 
Wählergruppentransparenzgesetz von Wählergruppen im Wahlgebiet der Stadt 
Oer-Erkenschwick. 
 
Eine Wählergruppe, die keiner Pflicht zur Rechenschaftslegung nach § 2 Absatz 1 
Wählergruppentransparenzgesetz (WählGTranspG) unterliegt, muss nach § 15a 
Absatz 2 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) mit Einreichung eines Wahlvorschlages 
eine Erklärung abgeben, ob und in welcher Gesamthöhe sie in den vorangehenden 
zwölf Monaten Zuwendungen erhalten hat.  
 
Erhält eine Wählergruppe nach Einreichung eines Wahlvorschlags bis zum Zeitpunkt 
der Wahl eine Zuwendung, die die Bedingungen gemäß § 2 Absatz 2 Satz 4 
WählGTranspG erfüllt, teilt sie dies gemäß § 15a Absatz 3 KWahlG dem Wahlleiter 
unter Angabe des Namens und der Anschrift des Zuwenders sowie der Gesamthöhe 
der Zuwendung unverzüglich mit. 
 
Nach Einreichung der Wahlvorschläge wurde die Wählergruppe „Senioren für Oer-
Erkenschwick“ (SOE) zur Kommunalwahl 2025 zugelassen.  
 
Die Wählergruppe SOE erklärte am 29.06.2025, keine Zuwendungen erhalten zu 
haben (Stand: 07. Juli 2025). 
 
 
Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Oer-Erkenschwick, 28.08.2025 
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